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Vor dem Hintergrund der über Jahrzehnte prak-
tizierten systematischen Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche in der deutschen Heimerzie-
hung hat sich mit erheblicher Verzögerung ein 
Diskurs über Erfordernisse der Gewaltpräventi-
on in pädagogischen Einrichtungen entfaltet. 
Als zentraler Referenzpunkt gilt hier die Ent-
wicklung und Implementierung von Schutz-
konzepten. Auch wenn deren Sinnhaftigkeit 
nicht in Zweifel gezogen wird, sehen sich pä-
dagogische Einrichtungen bei der Realisierung 
gewaltpräventiver Maßnahmen mit vielfältigen 
Problemen konfrontiert. Trotz gesetzlicher Vor-
schriften sind Fragen nach dem Was, Wann, 
mit Wem und Wieviel keineswegs leicht zu 
beantworten. In dieser Situation können Me-
thoden einer systematischen Selbstevaluation 
institutioneller Gewaltprävention hilfreiche 
Orientierungen bieten. Im vorliegenden Beitrag 
werden die Potenziale eines solchen Selbsteva-
luationsinstruments (IPSE: Instrument zur par-
tizipativen Selbstevaluation) hergeleitet und 
im Überblick dargestellt.

1. Einleitung

Bereits in den 1970er Jahren haben die sozialen 
Konstruktivisten des vorigen Jahrhunderts be-
schrieben, welche Mechanismen dazu führen, 
dass ein bestimmtes Problem als gesellschaftlich 
relevant wahrgenommen wird: »A social problem 
does not exist for a society unless it is recognized 
by that society to exist. In not being aware of 
a social problem, a society does not perceive it, 
address it, discuss it, or do anything about it. The 
problem is just not there… The pages of history 
are replete with instances of dire social condi-
tions unnoticed and unattended in the societies 
in which they occurred” (Blumer 1971, S. 301). 
Diese Beschreibung passt geradezu paradigma-

tisch zum Umgang der deutschen Gesellschaft 
und Politik in West und Ost mit dem Schicksal 
von Kindern und Jugendlichen, die in Heimen 
untergebracht waren. Erst mit jahrzehntelan-
ger Verspätung wurde – öffentlich vernehmbar 
– wahrgenommen, dass hier überhaupt ein so-
ziales Problem vorlag (und nach wie vor vorliegt, 
da die gesundheitlichen, sozialen und ökonomi-
schen Folgen der katastrophalen Heimerziehung 
für die ehemaligen Heimkinder bis in die Gegen-
wart reichen). Einmal als Problem von enormer 
moralischer Tragweite anerkannt, gerieten Poli-
tik, Verbände und Kirchen, die den Skandal der 
Heimerziehung zu verantworten hatten, in eili-
gen Handlungsdruck, um zu vermeiden, dass sich 
diese Geschichte – und sei es nur partiell – in der 
modernen stationären Jugendhilfe und in ande-
ren pädagogischen Kontexten wiederholen wür-
de (Runder Tisch Heimerziehung (RTH) 2010). Der 
entsprechende fachliche Diskurs nahm ab 2010 
mit erstaunlicher Dynamik Fahrt auf, wobei das 
Schutzkonzept als eine Art vergegenständlichtes 
Instrument der Gewaltprävention in das Zent-
rum institutioneller Maßnahmen gerückt wurde. 
Dabei sollte nicht vergessen werden, dass diese 
Impulse nicht so sehr aus der Beschäftigung mit 
dem Heimskandal kamen, sondern aus der Aus-
einandersetzung mit sexualisierter Gewalt in 
(kirchlichen) Eliteeinrichtungen (Struck 2015). 
Auf diese Weise wurden bereits früh bestimmte 
Ungenauigkeiten und Widersprüche in Diskurs 
und Praxis der Gewaltprävention verankert (Cas-
pari 2021b). 

2.	 Schutzkonzepte als Referenzrahmen 
institutioneller Gewaltprävention

Seit dem 2012 verabschiedeten Bundeskinder-
schutzgesetz sind Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe, letztlich aber alle Organisationen, 
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die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, auf-
gefordert, Maßnahmen zur Gewaltprävention 
umzusetzen. Die Verpflichtung zur Entwicklung, 
Anwendung und Überprüfung eines Konzepts 
zum Schutz vor Gewalt hat durch die aktuelle 
Reform des SGB VIII in §  45 Abs. 2 (4) Geset-
zeskraft erhalten. Der Aspekt des Gewaltschutzes 
hat also, wenn man so will, in den vergangenen 
Jahren eine so erstaunliche »Diskurskarriere« 
gemacht, dass man geneigt ist, hier ein ausge-
prägtes Kompensationsstreben nach Jahrzehn-
ten gravierender Versäumnisse zu vermuten. Es 
wurde auch höchste Zeit. Allerdings ist diese 
wichtige und sinnvolle Perspektivverschiebung 
für pädagogische Einrichtungen häufig mit er-
heblichen Problemen verbunden, vor allem, weil 
dadurch schwerwiegende Orientierungs- und 
Ressourcenfragen aufgeworfen werden, die zur 
Entstehung einer Kluft zwischen der Differen-
ziertheit des akademischen Diskurses einerseits 
und Umsetzungsproblemen in der Praxis ande-
rerseits beitragen (Christmann/Wazlawik 2019). 
Diese Kluft zu verringern, hat sich das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) zur 
Aufgabe gemacht, indem es Forschungslinien auf 
den Weg brachte, in denen die Anwendbarkeit 
wissenschaftlicher Erkenntnisse in der pädago-
gischen Praxis als zentrales Förderkriterium for-
muliert ist1. Als ein Ergebnis dieser Forschungs-
programme wird in Kapitel 4 das Instrument IPSE 
vorgestellt. 

3. Funktionieren Schutzkonzepte?

Interessant ist zunächst, dass die Konfiguration 
des Schutzkonzepts als zentrales Instrument in-
stitutioneller Gewaltprävention im Großen und 
Ganzen als eine deutsche Erfindung gelten kann. 
Im internationalen Diskurs ist eher von »ökolo-
gischen« oder systemischen Strategien die Rede, 
die weniger von dem Anspruch geleitet sind, in 
einen strikten Kanon münden zu müssen (Kauf-
man/Erooga 2016). Hierzulande wurden spätes-
tens ab 2010 sehr schnell akademische Standort-
bestimmungen dahingehend vorgenommen, wie 
ein Schutzkonzept ausgestaltet werden muss und 

welche Implementierungsstrategien anzuwen-
den sind (für einen Überblick siehe Oppermann et 
al. 2018). Eine nützliche Orientierungshilfe bietet 
hierzu beispielsweise auch die Website der Un-
abhängigen Beauftragten für Fragen des sexuel-
len Kindesmissbrauchs (UBSKM)2. Allerdings ist 
die dort präsentierte Liste von Bestandteilen ei-
nes Schutzkonzepts mit erheblichen Anforderun-
gen für die Praxis verbunden. Zudem muss nach 
wie vor darauf hingewiesen werden, dass bislang 
keine empirischen Belege dafür existieren, dass 
Schutzkonzepte tatsächlich die in sie gesetzten 
Erwartungen erfüllen. Pädagogische Einrichtun-
gen stehen daher vor der Aufgabe, komplexe 
Maßnahmen mit schwer zu operationalisieren-
dem und schwer zu prognostizierendem Erfolg 
zu ergreifen. Ein Ausweg aus dieser komplizier-
ten Konstellation besteht darin, sich die »richtige 
Haltung« anzueignen, die darin besteht, »sich auf 
den Weg zu machen«, Fehler zu tolerieren und 
stärker in Prozessen als in Ergebnissen zu denken 
(Eberhardt/Naasner/Nitsch 2016). Gleichzeitig 
jedoch müssen fachliche und gesetzliche Anfor-
derungen erfüllt werden. 

Umsetzungsprobleme werden unwillkürlich er-
kennbar, wenn man aus der Liste der UBSKM 
einige der geforderten Bestandteile von Schutz-
konzepten exemplarisch herausgreift: Parti-
zipation von Kindern und Jugendlichen, Be-
schwerdeverfahren, Notfallplan, Kooperation mit 
Fachleuten. Mindestens zwei Aspekte bereiten 
hier Schwierigkeiten:
1.	 Viele Einrichtungen verfügen bereits seit 

Längerem über ausgearbeitete Konzepte 
zu Partizipation oder Beschwerdeverfahren. 
Es ist alles andere als selbsterklärend, wes-
halb diese Strategien nun unter dem Dach 
eines Schutzkonzeptes gefasst werden sol-
len. Damit ist die Suggestion eines Primats 
des Schutzes im Kanon aller pädagogischen 
Aufgaben verbunden, das nicht vorbehaltlos 
geteilt werden kann.

2.	 Ausgestaltung und Operationalisierbarkeit 
der geforderten Maßnahmen sind eben-
so unklar wie unterschiedlich: Man hat es 
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einerseits mit einfachen Formalismen wie 
beispielsweise einem erweiterten Führungs-
zeugnis zu tun und andererseits mit hoch-
komplexen Prozessen wie etwa der Etablie-
rung einer Mitbestimmungskultur. Fragen 
danach, welche Prioritäten hier zu setzen 
sind und wann man was in welchem Aus-
maß umsetzen soll, sind schwer zu beant-
worten. Argumentative und praktische Aus-
wege aus diesen Schwierigkeiten bestehen 
in der inzwischen geläufigen Feststellung, 
dass Schutzkonzepte »nie fertig« sind, oder 
in der Möglichkeit, sich bei der Erstellung 
eines Schutzkonzepts einer Vorlage aus dem 
Internet zu bedienen und sich auf diese 
Weise mühsame Arbeit zu ersparen. 

In der Praxis ist klar geworden, dass ein erheb-
licher Unterschied darin besteht, ob man ein 
Schutzkonzept hat oder ob man sich der Aufgabe 
stellt, es zu implementieren. Diese Diskrepanz ist 
auch als Folgeerscheinung einer ebenso wirk-
mächtigen wie missverständlichen Begriffswahl 
zu interpretieren: Es geht eben nicht einfach nur 
darum, ein Konzept zu erstellen, sondern Bedin-
gungen für zuverlässig funktionierende Prozesse 
sowohl zu beschreiben als auch zu schaffen. Und 
es geht keineswegs nur um Schutz (im Sinne einer 
Abwehr unerwünschter Vorkommnisse), sondern 
um die Weiterentwicklung der pädagogischen 
Arbeit in entsprechend gestaltbaren institutio-
nellen Kontexten. Um dieser umfassenden sys-
tembezogenen Anforderung einen begrifflichen 
Ausdruck zu verleihen, wurde als Antithese zu 
Goffmans (1973) viel zitierten »totalen Institu-
tionen« die Zielformulierung »gewaltpräventiver 
Einrichtungskulturen« in den Diskurs eingeführt 
(Caspari 2021b). Dadurch soll die missverständ-
liche Gleichsetzung einer systemischen Gewalt-
prävention mit dem Begriff »Schutzkonzept« 
aufgebrochen werden. Begriffliche Präzision ist 
wichtig, um komplexe Vorgänge gut steuern zu 
können.

4. Selbstevaluation

In der pädagogischen Praxis war in den vergange-
nen Jahren zweierlei zu beobachten: zum einen 
umfassende Anstrengungen, um dem gesetzlich 
formulierten und fachlich gebotenen Auftrag 
nachzukommen, Maßnahmen zum Schutz der 
betreuten Kinder und Jugendlichen zu ergreifen, 
zum anderen eine ausgeprägte Unsicherheit in 
Bezug auf Fragen danach, welche Maßnahmen 
hier zielführend sind, innerhalb welcher Zeit-
räume diese angesichts knapper Ressourcen zu 
realisieren sind und welche Wirkungen diese ent-
falten würden. Wenn in der Auflistung auf der 
Website des UBSKM von »Kooperation mit Fach-
leuten« die Rede ist, dann ist damit auch »die 
Vernetzung […] bei der Erstellung von Schutz-
konzepten und zur Qualitätsentwicklung im Kin-
derschutz« gemeint. Ein Anrecht auf diese exter-
ne Unterstützung ist in § 8b SGB VIII gesetzlich 
verankert. Da pädagogische Einrichtungen hin-
sichtlich ihrer gewaltpräventiven Bemühungen 
also nicht allein gelassen werden sollen, bieten 
viele spezialisierte Fachberatungsstellen Unter-
stützung bei der Entwicklung und Implementie-
rung von Schutzkonzepten an. Allerdings stoßen 
auch diese auf erhebliche Kapazitätsprobleme, 
sodass hier keineswegs von einem ausreichenden 
Unterstützungssystem für pädagogische Einrich-
tungen gesprochen werden kann. 

Im Rahmen des bereits erwähnten Förderschwer-
punkts des BMBF hat das Münchner Institut für 
Praxisforschung und Projektberatung (IPP) in Zu-
sammenarbeit mit der DGfPI e.  V3 als Ergebnis 
eines dreijährigen Forschungsprojekts ein Me-
thodenset entwickelt, das pädagogischen Ein-
richtungen Orientierungshilfen in Bezug auf ihre 
Weiterentwicklung gewaltpräventiver Strukturen 
bietet. Dieses Tool wird mit dem Akronym IPSE 
bezeichnet: Instrument zur partizipativen Selbst-
evaluation gewaltpräventiver Maßnahmen in pä-
dagogischen Einrichtungen.

Da Entwicklungsgeschichte, Aufbau, Inhalte und 
Anwendungsgesichtspunkte an anderer Stel-
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le ausführlich beschrieben sind (Caspari 2021a, 
2021b), wird hier nur ein allgemeiner Überblick 
über das Tool gegeben, um neugierig zu machen 
und die Anwendung der in IPSE beschriebenen 
Methoden in der pädagogischen Praxis anzure-
gen. Das Methodenset IPSE kann von einer ei-
genen Website heruntergeladen werden (www.
ipse-praevention.de). Dort ist ein Manual ver-
fügbar, in dem nicht nur die Arbeitsmaterialien 
und entsprechende Anleitungen zu finden sind, 
sondern auch organisatorische Voraussetzungen 
und Rahmenbedingungen beschrieben werden, 
die die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen 
Umsetzung der Selbstevaluation erhöhen. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass IPSE in der Anwen-
dungsphase des Forschungsprojekts von neun 
pädagogischen Einrichtungen durchgeführt wur-
de, woraus wertvolle Erkenntnisse für die finale 
Version des Tools generiert werden konnten. Auf-
grund der Förderung des BMBF ist IPSE kostenlos. 
Ein besonders niedrigschwelliger Zugang wurde 
als wichtige Voraussetzung für eine breite Disse-
mination des Instruments erachtet.

Die Idee der Selbstevaluation soll vor allem zwei 
Möglichkeitsräume eröffnen: erstens eine auto-
nome, selbstverantwortliche und auf Eigenmoti-
vation beruhende Annäherung von Institutionen 
an Qualität und Wirkung ihrer bisherigen ge-
waltpräventiven Bemühungen – dies als Gegen-
gewicht zu dem moralischen, politischen und 
fachlichen Druck, der im Zuge des Schutzkon-
zeptdiskurses auf Einrichtungen ausgeübt wird 
und dort bisweilen zu einem Gefühl der Fremd-
bestimmung führt. Dass Fremdbestimmung 
aber ein hinderlicher Faktor für die Umsetzung 
institutioneller Gewaltprävention ist, ist im Par-
tizipationsdiskurs hinreichend klar geworden. 
Zweitens bietet IPSE eine Vielzahl von Impulsen 
dafür, dass sich die Methode der Selbstevalua-
tion durchaus mit dem Einbezug externer Ins-
tanzen verträgt. Es geht also nicht darum, dass 
sich Einrichtungen bei der Überprüfung ihrer 
gewaltpräventiven Bemühungen ausschließlich 
um sich selbst drehen, sondern dass sie diese 
Überprüfung als etwas empfinden, was ihrer Ori-

entierung dient und nicht als etwas von außen 
Auferlegtes.

Im Rahmen der empirischen Erhebungen, die der 
Entwicklung von IPSE vorausgingen und in deren 
Verlauf unter anderem Jugendliche, Fach- und 
Leitungskräfte aus der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe interviewt wurden, sind einige we-
sentliche Anforderungen an ein solches Selbst-
evaluationsinstrument deutlich geworden: Es 
soll grundsätzlich partizipativ gestaltet sein, at-
traktive Methoden beinhalten, regelmäßig wie-
derholbar sein, einen pädagogischen Nutzen ha-
ben, einen Qualifizierungseffekt für das Personal 
haben, empirisch fundiert sein, heikle Themen 
benennbar machen, Reflexionsräume schaffen – 
und am besten auch noch möglichst einfach und 
komfortabel zu handhaben sein. Eine wesentli-
che Aufgabe des Forschungsteams war es, dieser 
Quadratur des Kreises eine für die Praxis nützli-
che Form zu verleihen. 

Aus den entsprechenden Überlegungen ist ein 
Methodenset hervorgegangen, das im Wesentli-
chen aus vier Teilen besteht: 
1.	 Checkliste zu Bausteinen eines Schutzkon-

zepts: Diese dient vor allem Leitungskräften 
und internen Kinderschutzbeauftragten zur 
ersten Orientierung in Bezug auf den Stand 
der bisher umgesetzten institutionellen Ge-
waltprävention und zur Identifikation künf-
tiger Bedarfe. 

2.	 Fragebögen zur Einrichtungsatmosphäre für 
Kinder, Jugendliche und Fachkräfte: Diese 
dienen der Ermittlung von gelingenden und 
problematischen Bereichen im Kontext der 
Gewaltprävention in der jeweiligen Einrich-
tung. 

3.	 Planspiele: Diese ermöglichen eine spie-
lerische Auseinandersetzung mit »heiklen 
Situationen« und eröffnen neben der eva-
luativen Komponente auch pädagogische 
Potenziale für die einrichtungsbezogene Ge-
waltprävention. 

4.	 Auswertungsforum: Hierbei handelt es sich 
um eine Veranstaltung, in der die Erfahrun-
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gen aus den Methoden 1. bis 3. präsentiert, 
bilanziert und diskutiert werden. Dabei ist 
neben der Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen der Einbezug externer Instanzen 
wie etwa Jugendamt, Heimaufsicht und 
Eltern sinnvoll, um sozial und fachlich va-
lidiert die nächsten Schritte für die einrich-
tungsbezogene Gewaltprävention zu planen 
und verbindlich festzulegen. 

Da IPSE von jeder Einrichtung jederzeit aus dem 
Internet heruntergeladen werden kann, gibt es 
keine externe Instanz, die die Anwendung des In-
struments beaufsichtigen würde. Dies bedeutet, 
dass sich Einrichtungen eigenverantwortlich und 
in gewisser Weise experimentell den im Manual 
beschriebenen Methoden nähern können. IPSE 
soll sozusagen Lust auf Prävention machen, wo-
bei die Durchführung einer detaillierten Planung 
bedarf. Zentral ist, dass Kinder, Jugendliche und 
Fachkräfte von Anfang an in den Selbstevalua-
tionsprozess mit einbezogen werden. Eröffnung 
eines Reflexionsraumes heißt vor allem auch, mit 
allen Beteiligten verbindlich zu kommunizieren, 
nachvollziehbar zu erklären, warum etwas getan 
wird, Freiwilligkeit zu gewährleisten, Ergebnisse 
rückzumelden, transparent zu sein und prozess-
haft zu arbeiten. Selbstevaluation heißt auch, 
Antworten und Einsichten zu erhalten, die man 
nicht erwartet oder sich nicht gewünscht hat. 
Der Wert des Instruments erweist sich schließlich 
in der Fähigkeit der anwendenden Einrichtungen, 
Kritik und Problemanzeigen als Indikatoren für 
Entwicklungspotenziale zu betrachten. 

5. Fazit

Kinder und Jugendliche müssen in pädagogi-
schen Einrichtungen so gut wie möglich vor kör-
perlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt 
geschützt werden. Dies gelingt nicht durch rigide 
Ge- und Verbote, sondern durch die Entwicklung 
von Einrichtungskulturen, die einen verlässlichen 
Rahmen für gelingende pädagogische Beziehun-
gen bieten. Auch pädagogische Einrichtungen 
selbst können mithilfe von Gesetzen, Regularien 

und auferlegten Qualitätssicherungsmaßnah-
men nicht zuverlässig gesteuert werden. Wenn 
sie – aufgrund von Fachkräftemangel oder ei-
ner Vielzahl konkurrierender Anforderungen wie 
etwa Datenschutz, Brandschutz oder Dokumen-
tationserfordernissen – an Machbarkeitsgrenzen 
stoßen, besteht das Risiko, dass sich ihre Prota-
gonisten auf Behauptungsformeln zurückziehen, 
die allein den Zweck verfolgen, nach außen hin 
»gut dazustehen«. Die Beispiele Odenwaldschu-
le und Klosterinternat Ettal haben gezeigt, dass 
Kinder und Jugendliche den Preis dafür zu zahlen 
haben, wenn dem guten Ruf der Einrichtung alles 
untergeordnet wird. Das Selbstevaluationsinst-
rument IPSE stellt ein Angebot an pädagogische 
Einrichtungen dar, sich sowohl handlungsorien-
tiert als auch reflexiv mit Fragen der instituti-
onellen Gewaltprävention auseinanderzusetzen. 
Es ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber 
gerade dadurch entsteht ein Möglichkeitsraum 
für die pädagogischen Einrichtungen selbst, für 
deren Kooperationspartner/-innen und vor allem 
für die betreuten Kinder und Jugendlichen. 	 q
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1.005,- € für Mitglieder 
1.105,- € für Nichtmitglieder
 

14

Beginn 1. Tag: 14.00 Uhr 
(davor ab 13.00 Uhr Mittagsimbiss)* 
Ende letzter Tag: 12.30 Uhr 
(danach Mittagessen)*

* Änderungen vorbehalten

 TEILNAHMEBEDINGUNGEN FüR MEHRTEILIGE FORTBILDUNGEN
 Der Teilnahmebeitrag umfasst die Unterbringung, Verpflegung sowie die
 Fortbildungsleistungen. 
 Die Teilnahmebedingungen inklusive Anmeldeunterlagen für mehrteilige
 Fortbildungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.erev.de –>
 Fortbildungen. 

inkl. Unterkunft und Verpflegung für alle Module
Diese Fortbildungsreihe kann nur insgesamt gebucht werden.


